
Die Genossenschaft 
im öffentlichen Vertrieb
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„Unser Know-how  
verschafft Ihnen Kapital“

mzs Rechtsanwälte berät Unternehmensgründer 

bei der Wahl der geeigneten Rechtsform für das 

Unternehmen. Dabei muss jede Rechtsform genau 

auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele ihrer 

Gründer und künftigen Mitglieder oder Investoren 

abgestimmt werden.

Als Teil unserer Dienstleistungen 

evaluieren wir neue Projekte.

konzipieren wir individuelle rechtliche Strukturen 

für Unternehmen.

erstellen wir bei Bedarf Prospekte oder andere 

für den Vertrieb notwendige Unterlagen.

beraten wir bei allen anfallenden Rechts- und 

Genehmigungsfragen.
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Die Genossenschaft: Mitglieder 
statt Anleger

Die Genossenschaft ist ein gesetzlich besonders 

geregelter Förderwirtschaftsverein. Sie hat keine 

Investoren, sondern Mitglieder, die in gemeinschaft-

licher Selbsthilfe einen Förderzweck verfolgen.

Die Rechtsform der Genossenschaft bietet sich 

dann besonders an, wenn es nicht um die bloße 

Erzielung eines Kapitalanlageerfolgs geht, sondern 

beispielsweise um

den gemeinsamen Absatz von Waren oder Dienst-

leistungen.

die gemeinsame Nutzung von Betriebsgegen-

ständen.

die Versorgung der Mitglieder mit Wohnraum. 

 

die Förderung sozialer oder kultureller Belange 

der Mitglieder.
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Die Genossenschaft: Ein hohes 
Maß an Flexibilität

Bei der Genossenschaft handelt es sich um eine 

Rechtsform, die besonders flexibel auf die jewei-

ligen Vorstellungen und Ziele der Unternehmens-

gründer angepasst werden kann. 

Für die Gründung einer Genossenschaft genügen 

drei Mitglieder.

Ein Mindestkapital ist nicht gesetzlich vorge-

schrieben.

Die Nachschusspflicht kann ausgeschlossen 

werden.

Die Satzung kann die Aufnahme investierender 

Mitglieder zulassen.

Die Genossenschaft darf sich an Gesellschaften 

und sonstigen Personenvereinigungen beteiligen, 

wenn dies ihrem Förderzweck dienen kann. 

Dadurch kann die Genossenschaft auch einen 

Anlageerfolg erzielen.
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Die Genossenschaft:  
Keine Prospektpflicht

Im Gegensatz zu Wertpapieren und anderen Ver-

mögensanlagen, für die eine gesetzliche Prospekt-

pflicht besteht, dürfen Anteile an Genossenschaften 

ohne Prospekt öffentlich angeboten werden. Eine 

Änderung dieser Rechtslage ist nicht zu erwarten. 

Der von der Bundesregierung am 6. Juni 2011 

vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung 

des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensan-

lagenrechts (Reg-E VermAnlG) nimmt Genossen-

schaftsanteile weiterhin ausdrücklich von der Pflicht 

zur Veröffentlichung eines Verkaufsprospekts aus. 

Dies bietet folgende Vorteile:

Es entstehen keine unnötigen Verzögerungen 

und Kosten durch die Erstellung eines förmlichen 

Verkaufsprospekts. 

Die Gestattung der Veröffentlichung eines Ver-

kaufsprospekts durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht 

erforderlich.

Die nach dem Reg-E VermAnlG vorgesehene Billi-

gung des Verkaufsprospekts nach Abschluss einer 

Vollständigkeits-, Kohärenz- und Verständlichkeits- 

prüfung durch die BaFin ist nicht erforderlich. 
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Die Genossenschaft:  
Anforderungen an den Vertrieb

Der Vertrieb ist ohne Erlaubnis des Vermittlers 

nach dem Kreditwesengesetz zulässig.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom  

6. Juni 2011 (Reg-E VermAnlG) sieht für die Anlage-

beratung zu Genossenschaftsanteilen oder deren 

Vermittlung künftig eine Erlaubnis für „Finanz- 

anlagenvermittler“ nach § 34f Gewerbeordnung 

(GewO) vor. Dies ist aber keine Besonderheit für 

Genossenschaftsanteile, sondern gilt für alle im  

Entwurf des § 34f GewO aufgeführten Finanzanlagen.
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Kontakt

Die Genossenschaft ist eine für viele Unternehmen 

attraktive Rechtsform. Insbesondere die Ausgestal-

tung der Satzung sollte jedoch von spezialisierten 

Rechtsanwälten vorgenommen werden. Denn jedes 

Regelwerk muss auf die individuellen Bedürfnisse 

der Genossenschaft und ihrer Mitglieder abge-

stimmt werden.

Kontaktieren Sie uns unter:

mzs Rechtsanwälte

Goethestraße 8-10

D-40237 Düsseldorf

Tel.:		 +49 211 280 663 0

Fax.:		 +49 211 280 663 98

E-Mail:		info@mzs-recht.de

web:		 www.mzs-recht.de

blog:		 blog.mzs-recht.de



www.mzs-recht.de


